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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften "Plieninger 
Straße Ost", Gemeinde Neuhausen auf den Fildern, Lkr. Esslingen (TK 25: 7321 
Filderstadt)   
  
Frühzeitige Unterrichtung der Behörden und Träger öffentlicher Belange und Scoping 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 07.08.2023  
 
Anhörungsfrist 22.09.2023 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben. 
 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässigkeit der geplanten 
Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Löss und Lösslehm mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. 
Diese überlagern vermutlich das im tieferen Untergrund anstehende Festgestein der 
Arietenkalk-Formation. 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, sowie einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) 
und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens 
ist zu rechnen. 
 
In der Arietenkalk-Formation ist mit Ölschiefergesteinen zu rechnen. Auf die bekannte 
Gefahr möglicher Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von Ölschie-
fergesteinen durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Die Ölschiefer können 
betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser führen. Eine ingenieurgeo-
logische Beratung durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Ingenieurbüro 
wird empfohlen. 
 
Darüber hinaus werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkenn-
werten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Der östliche Teil des Plangebiets betrifft nach der Bodenkundlichen Karte 1: 50.000 die 
Kartiereinheit n79 "Kolluvium über Tschernosem-Parabraunerde aus Abschwemmmassen 
über Lösslehm". Diese Einheit weist entsprechend ergänzender Informationen zu Archiv-
funktionen von Böden in LGRBwissen eine besondere Bedeutung für die regionale Boden-
geschichte, reliktisch bodenbildende Prozesse, auf. 
Der Verlust von Böden mit Archivfunktionen durch z. B. Versiegelung ist nicht direkt 
kompensierbar. Daher sollten solche Böden möglichst nicht durch Planvorhaben in Anspruch 
genommen werden. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 
LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
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Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
 


